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lJ REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

Pr.Zl. 5669/4-1/87 

Bitte im Antwortschreiben die Zahl dieses 
Schreibens anführen. 

Entwurf einer Novelle zum 
Erdöl- Bevorratungs- und 
Meldegesetz 1982 (EBMG 1982) 

Lf/SN- GA./Mc 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 
Telex Nr.: 111800 
Telex Nr.: 132481 (Straßenverkehr) 
DVR:0090204 
Sachbearbeiter: 
Tel. (0 22 2) 75 76 31 KI. 9 1 07 

od. 75 6501 

Bezug: BMwA GZ 551.184/98-VIII/1/87 , . er{ (.;; 'Q)';)-
........................... ' .. ' --,~/ ......... /, 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Wie n 

i 

i 

Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr beehrt 
sich, beiliegend 25 Exemplare der ho. Stellungnahme zum gegenständ­
lichen Gesetzesentwurf zur gefälligen Kenntnisnahme zu übermitteln. 

Fü r' die F:;oich tlCJ k'::\l 
derr A,up,f";'>Ctl;JUDi.,Il 

'lU<l/~L 

Wien, am 25. September 1987 
Für den Bundesminister: 
i .A. Mag. GSTETTENBAUER 
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z.Hd. Herrn Mag. GSTETTENBAUER 
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S"G'\G. / ~ \) .. '\ 
Betr.: do. Pr. Zl. 5~/2-1-87 

/ 
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Entwurf einer Novelle zum Erdöl­

Bevorratungs- und Meldegesetz (EBMG) 

Die Sektion V nimmt nach Befassung eines verstaatlichten Unter­

nehmens zum gegenständlichen Entwurf wie folgt Stellung: 

1. Gegen die Änderung des Art. 11 § 4 wird kein Einwand erhoben, 

da diese aus heutiger Sicht als die einzige wettbewerbsneu­

trale Lösung zum Fortbestand der ELG angesehen wird. Eine 

finanzielle Belastung der Erdölimporteure, insbesondere der 

ÖMV, wird mit der vorgeschlagenen Lösung aber verbunden sein. 

2. Auf ein weiteres Problem wird seitens eines verstaatlichten 

Unternehmens hingewiesen: 

Gemäß den Bestimmungen des EBMG haben die Importeure'y~n 
- -r 

Erdöl und Erdölprodukten Pflichtnotstandsreserven zu 'alten. 

Diese Verpflichtung trifft im Prinzip sowohl inländische 

Unternehmen wie auch Importeure, deren Sitz sich im Aus­

land befindet. Erfahrungen haben jedoch gezeigt, daß diese 
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Verpflichtung von ausländischen Unternehmen nicht immer ein­

gehalten wird. Da ausländische Importeure im Inland weder 

Personal noch Vermögen haben, ist eine Durchsetzung der ge­

setzlichen vorratspflichten durch die zuständigen Behörden 

auch kaum realisierbar. Den ausländischen Importeuren ent­

steht durch die Unterlassung der Vorratspflicht ein deut­

licher Kostenvorteil. Sollte diese gesetzwirdrige Praxis 

weiterhin sanktions los bleiben, ist zu befürchten, daß sich 

österreichische Firmen aus Wettbewerbsgründen veranlaßt 

sehen, den Import von Erdölprodukten von ausländischen Unter­

nehmen durchführen zu lassen, um die Ware verzollt, aber ohne 

die Belastung der Pflichtbevorratung zu erwerben. 

Um diese sowohl aus volkswirtschaftlicher Sicht wie auch aus 

Gründen des fairen Wettbewerbs abzulehnende vor~angsweise 

auszuschalten, wird vorgeschlagen, durch eine Ergänzung der 

ZOllämterermächtigungsverordnung sowie des EBMG die Erfüllung 

der Bevorratungspflicht durch ausländische Importeure 

sicherzustellen: 

Art. 11 § 3 (5) des EBMG definiert den Import als "die aus 

dem Zollausland in den freien inländischen Verkehr verbrach-

ten Mengen", stellt daher auf die Verzollung ab. Problema-

tisch wird dieses System nun, wenn derjenige, in dessen Namen 

verzollt wird, Ausländer ist. Ein Weg, dieses Problem zu 

lösen, liegt darin, als Vorratspflichtigen im Sinne des EBMG 

für solche Fälle den ersten inländischen Abnehmer zu definie­

ren. Dazu wäre Art. 11 § 2 (1) des EBMG wie folgt zu ergän-

zen: "Sollte die Person, in deren Namen verz~llt wird, ihren 

Sitz im Ausland haben, ist der erste inländische Abnehmer 

vorratspflichtig". Analog dazu wäre die Zollämterermächti­

gungsverordnung über den Meldeschein zu novellieren. Auch im 

Meldeschein müßte der erste inländische Abnehmer angeführt 

werden, sollte der Importeur seinen Sitz im ~~~~~~~,h~~"'~~.;~:-;'=:jC._q 

~ (~--F.d.R.d.. . 

Qtl.'l'\1JV! 

23. September 1987 
OR Dr. STADLER 

} .... .. ;~ -: ~ 
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